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Indonesien 
Java brisant & Bali entspannt 
19-tägige Rundreise vom 07.06. bis 25.06.2026, ab/bis Magdeburg
 

Gegensätze und Vielfalt verschmelzen zu einem eindrucksvollen Erlebnis! Zwischen dampfenden 

Vulkanen und sanft geschwungenen Reisterrassen, zwischen lebhaften Metropolen und stillen Tempeln, zwi-

schen Abenteuer und tiefem Innehalten: Java und Bali zeigen Indonesien in all seiner farbenfrohen Vielfalt. 

Auf Java erwarten Sie pulsierende Städte, traditionelle Märkte, kunstvolle Handwerksviertel und beeindru-

ckende UNESCO-Tempel wie Borobudur und Prambanan. Unvergessliche Naturmomente begleiten die Reise: 

der magische Sonnenaufgang am Mount Bromo, die mystischen Farben des Ijen-Kraters sowie Fahrten durch 

Dörfer, Plantagen und ursprüngliche Regenwälder – im Zug der ersten Klasse, im Jeep oder im Reisebus. Mit 

der Fähre geht es weiter nach Bali, wo sanftes Tropenflair und kulturelle Tiefe auf Sie warten. Schnorcheln am 

farbenprächtigen Riff von Menjangan Island, Entdeckungen in Ubud, ein balinesischer Kochkurs, Tempelbesu-

che und entspannte Strandtage geben dieser Etappe ihren besonderen Rhythmus. 

Ihre Unterkünfte: komfortable 4-Sterne-Hotels, eine einfache Berglodge am Vulkan, ein naturnahes Boutique-

hotel, luxuriöses Glamping und ein charmantes Resort am Strand – auch hier ein vielfältiger Mix. 

Diese Rundreise vereint Aktivität, Kultur, Genuss und Natur zu einem eindrucksvollen Gesamterlebnis, nicht 

ganz ohne Schweißtropfen. Ihre Reisebegleitung ab Magdeburg hält zusätzlich noch Ideen bereit, um auch die 

restlichen Schweißtropfen auszugeben! Vielleicht lockt den einen oder anderen das Abenteuer „Batur“ oder ein 

Besuch im The Yoga Barn in Ubud – ich freue mich auf eine abwechslungsreiche und unvergessliche Reise. 
 

Programmverlauf: 

1. Tag komfortable Anreise mit dem Bus ab Magdeburg – Flug ab Berlin 

2. Tag Ankunft auf Java: Jakarta – Seefahrergeschichte und kolonialer Charme 

3. Tag Jakarta – Yogyakarta: Im Zug 1. Klasse durch das Herz Javas 

4. Tag Ausflug Borobodur: Im Zeichen des größten buddhistischen Tempels der Welt 

5. Tag Kota Gede & Ausflug Prambanan: Aktiv durch Handwerk, Geschichte & Tradition 

6. Tag Yogyakarta – Malang: mit dem ZUG entspannt durch Javas Reisfelder und vorbei an Vulkanen 

7. Tag Bromo-Nationalpark: 4x4 Jeep Abenteuer zu Bergkulissen und Wasserfall 

8. Tag Sonnenaufgang Bromo: Aufbruch ins Morgenlicht & Weiterfahrt Richtung Osten 

9. Tag Ruhetag im versteckten Naturresort zwischen Plantagen, Hügeln und tropischem Grün 

10. Tag Ijen-Kratertour: Giftige Schönheit in Türkis – nur wer mag! Fähre nach Bali 

11. Tag Schnorchelausflug & Glamping: farbenfrohes Riff, wie ein lebendiges Gemälde 

12. Tag Menjangan – Gitgit – Ulun-Danu – Ubud: Der Weg ist das Ziel – wunderschönes Bali 

13. Tag Kochkurs in Ubud – Kulinarisches Eintauchen 

14. Tag Tegallalang – Gunung Kawi – Tirta Empul: Tempelerlebnis hautnah und das Grün der Reisterrassen 

15. Tag Ubud – Sanur: optional Uluwatu 

16. & 17. Tag Strandvergnügen Sanur 

18. Tag Rückreise vom Flughafen Denpasar 

19. Tag Landung in Berlin & entspannte Busfahrt nach Magdeburg 
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1. Tag: So., 07.06.2026 Anreise nach Indonesien  Von Magdeburg reisen Sie per 

Bus zum Flughafen Berlin und heben nach Indonesien ab. 

2. Tag: Mo., 08.06.2026 Ankunft in Jakarta (A / ca. 50 km) Morgens Ankunft in Jakarta, 

der indonesischen Hauptstadt auf Java. Transfer & Early Check-In. Am Nachmittag starten Sie in 

Sunda Kelapa, dem alten Hafen von Jakarta, in das Reiseprogramm. Sunda Kelapa ist bis heute 

ein lebendiges Relikt der Vergangenheit, mit Holzschiffen, Handarbeit und einem unveränderten 

Arbeitsrhythmus. Bei einem Spaziergang entlang der Docks sehen Sie Phinisi-Schoner – majestä-

tische Holzschiffe, die seit Jahrhunderten zum Warentransport durch die Inselwelt Indonesiens 

eingesetzt werden. Weiter geht es in die Altstadt zum Fatahillah-Platz, umgeben von Gebäuden 

aus der niederländischen Kolonialzeit. Kopfsteinpflasterstraßen, Fahrräder, Straßenkünstler und 

Cafés schaffen eine lebendige und zugleich nostalgische Atmosphäre. Dinner im Hotel. 

3. Tag: Di., 09.06.2026 Panoramazugfahrt nach Yogyakarta (F / ca. 450 km) Nach dem 

Frühstück werden Sie zum Bahnhof Gambir / Jakarta gebracht: Ihre Reise geht mit einem Zug 

der Executive Class nach Yogyakarta weiter (ca. 8 Stunden Fahrtzeit). Genießen Sie das Gleiten 

durch die Landschaft und die vielfältigen Eindrücke beim Blick aus den Fenstern. In Yogyakarta 

werden Sie am Bahnhof abgeholt und zum Hotel gebracht. 

4. Tag: Mi., 10.06.2026 Borobodur (F, M / ca. 90 km) Morgens fahren Sie zum Boro-

budur-Tempel, einem der beeindruckendsten buddhistischen Bauwerke der Welt. Unterwegs 

kurzer Spaziergang an Reisfeldern. Mit seinen über 1000 Jatakas (Szenen aus dem Leben Buddhas) 

ist der kürzlich renovierte Tempelkomplex von Borobodur der bedeutendste Stupa-Bau außer-

halb Indiens. Das beeindruckende Bauwerk aus dem 8. Jhdt. war fast tausend Jahre unter vulka-

nischer Asche verborgen, bevor es wiederentdeckt und restauriert wurde. Anschließend besu-

chen Sie den Mendut-Tempel, dessen Äußeres schlicht wirkt. Im Inneren befinden sich jedoch 

beeindruckende Buddha-Statuen und zwei Bodhisattvas (im Mahayana-Buddhismus Wesen, die 

nach höchster Erkenntnis streben), die ihren Geist über die bevorstehende Reise legen! Auf dem 

Rückweg beobachten Sie in einer Werkstatt den traditionellen Batik-Herstellungsprozess. 

5. Tag: Do., 11.06.2026 Walking Tour, Handwerk, Märkte, Prambanan, Sewu & Becak-Fahrt 

(F / ca. 45 km) Am Morgen startet Ihre geführte Walking Tour durch Kota Gede, das 

historische Handwerksviertel Yogyakartas. Sie besuchen eine Kembang-Waru-Manufaktur, er-

leben die Atmosphäre des traditionellen Marktes, lernen in einer Jamu-Werkstatt die Herstel-

lung balinesischer Heilkräutermedizin kennen und spazieren durch die zwei alten Stadttore mit 

ihrem unverwechselbaren Flair vergangener Zeiten. Anschließend besichtigen Sie das Königs-

grab von Kota Gede und beobachten die berühmte Silberhandwerkskunst in einer lokalen 

Werkstatt. Nach dem Mittagessen nahe Prambanan erkunden Sie das UNESCO-Weltkulturerbe 

Prambanan, beginnen am Haupttempel Roro Jonggrang und gehen weiter zu Candi Sewu. Dort 

erwarten Sie Becaks, die Sie auf einer malerischen Fahrt durch Reisfelder und Dorfwege zum 

Plaosan-Tempel bringen. Bei Snacks, Kaffee und Tee klingt der Tag entspannt aus. In einem na-

hegelegenen Restaurant ist das Abendessen geplant. 

6. Tag: Fr., 12.06.2026 Zugfahrt in den Osten Javas (F / ca. 250 km) Mit dem Zug in der 

Executive Class genießen Sie entspannt eine Panoramafahrt durch Javas Naturkulisse bis nach 

Malang (Fahrtdauer ca. 8 Stunden), eine Bergstadt voller kolonialer Eleganz, farbenprächtiger 

Viertel und umrahmt von Vulkanen und Teeplantagen. 

7. Tag: Sa., 13.06.2026 Bromo-Nationalpark (F, M / ca. 70 km) Heute werden Sie zu 

einer eindrucksvollen Panoramafahrt in den Bromo-Nationalpark abgeholt. Mit einem lokalen 

Jeep fahren Sie über eine ruhige Route tief hinein in die faszinierende Vulkanlandschaft. Unter-

wegs erleben Sie das weite Sandmeer, eine surreal wirkende Ebene aus Vulkanasche. Anschlie-

ßend unternehmen Sie eine kurze Wanderung zum Coban-Pelangi-Wasserfall, der inmitten üp-

piger Natur in die Tiefe stürzt. Zum Abschluss genießen Sie vom Aussichtspunkt spektakuläre 

Blicke auf die umliegenden Berge und den ikonischen Mount Bromo, bevor Sie zu Ihrem Hotel in 

Cemoro Lawang gebracht werden. 

8. Tag: So., 14.06.2026 Sonnenaufgang am Vulkan (F / ca. 250 km) Frühmorgens verlas-

sen Sie mit Jeeps das Hotel und fahren zu einem hochgelegenen Aussichtspunkt, wo Sie auf den 

Sonnenaufgang über der Caldera des Bromo warten. Das Farbspiel taucht die Umgebung zu-

nächst in rosafarbenes Licht, nach und nach wird es heller, es öffnet sich ein unglaublicher Blick 

über die Caldera, auf den dauerhaft dampfenden Bromo und den dahinter liegenden Vulkan Se-

meru. Anschließend wandern Sie von einem Parkplatz zum Gipfel des Bromo (ca. 250 Stufen, 

Dauer etwa 20 Minuten), wo Sie sich wie auf dem Mond fühlen: der Vulkan ist aktiv, er dampft 

und brummelt, je nach Windrichtung steht man inmitten einer nach Schwefel „duftenden“ 
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Wolke. Nach dem Besuch des Bromo kehren Sie ins Hotel zurück, Frühstück (bitte beachten Sie: 

der Bromo ist ein aktiver Vulkan, ein Kraterbesuch kann nicht garantiert werden). Später fahren Sie 

nach Ijen, auf kurvenreiche Straßen mit tollen Ausblicken: von Dörfern und dem geschäftigen 

Treiben der Städte über Reisfelder und bewaldete Hügel bis hin zu Bergen. Hotelbezug. 

9. Tag: Mo., 15.06.2026 Ein Tag für dich! (F) Tag zur freien Verfügung. 

10. Tag: Di., 16.06.2026 Ijen-Krater-Tour & Fähre nach Bali (F / ca. 70 km) Nach einem 

frühen Weckruf bringen Sie Geländewagen durch Dörfer und Plantagen in einen der letzten Re-

genwälder Javas zu einer Rangerstation, wo die Wanderung zum Ijen-Krater beginnt. Der schat-

tige Pfad bietet spektakuläre Ausblicke, der atemberaubende Anblick eröffnet sich auf dem Gip-

fel in 2380 Metern Höhe: die unheimliche Farbe der Seen und der Rauch, der von leuchtend 

gelben Schwefelablagerungen aufsteigt, schaffen eine Landschaft, die karg und öde, aber den-

noch faszinierend ist. Nach der Wanderung Abstieg und Rückfahrt zum Hotel (wichtig: eine Rege-

lung fordert, dass jeder Besucher für den Zutritt ein Gesundheitszeugnis benötigt. Schon auf dem Weg 

nach Ijen werden Sie zu einem Krankenhaus gebracht, um das erforderliche Gesundheitszeugnis zu 

erhalten. Die Kosten betragen zwischen 50.000 und 150.000 IDR / ca. € 10,-, nicht enthalten). Gegen 

Mittag brechen Sie in Richtung Bali auf. In Ketapang besteigen Sie eine Fähre, die Sie in 45 Mi-

nuten über das Meer nach Bali bringt. Auf dem Landweg geht es weiter nach Menjangan. 

11. Tag: Mi., 17.06.2026 Schnorcheln in Pemuteran (F, M / ca. 20 km) Am Vormittag fahren 

Sie von Pemuteran aus mit dem Boot zur Insel Menjangan Begleitet von erfahrenen Guides 

schnorcheln Sie an zwei verschiedenen Plätzen, an denen sich bunte Riffbewohner, lebendige 

Korallen und beeindruckende Steilwände wie ein unterwasserfarbenfrohes Gemälde präsentie-

ren. Zwischen den Stopps genießen Sie eine entspannte Mittagspause am Boot, bevor Sie am 

frühen Nachmittag nach Pemuteran zurückkehren. Nachmittag zur freien Verfügung. 

12. Tag: Do., 18.06.2026 Unterwegs nach Ubud (B / ca. 140 km) Heute fahren Sie ins 

Zentrum Balis nach Ubud. Sie passieren Reisterrassen vor der Kulisse des Mt. Batukaru und 

kleine Siedlungen. Ein Haltepunkt ist am 35 Meter hohe Gitgit-Wasserfall, umgeben von tropi-

scher Flora. Sie erreichen den Gitgit über eine kurze Wanderung, sein Sprühnebel ist erfrischend, 

wenn man in seiner vollen Pracht steht... Der Ulun-Danu-Tempel am Beratan-See ist ein Hindu-

Tempel für Opferzeremonien zu Ehren der Wassergöttin Dewi Danu – unglaublich fotogen! 

13. Tag: Fr., 19.06.2026 Cooking Class (F, M) Ihr Kochkurs beginnt mit einem Markt-

besuch. In Bali öffnen die Märkte früh und sind eine großartige Möglichkeit, balinesische Kultur 

und Lebensweise kennenzulernen. Ihr Koch erklärt balinesische Geschmäcker und Bräuche, lo-

kales Fleisch, Fisch und Gemüse, hilft beim Entdecken besonderer Zutaten und natürlich beim 

Feilschen! Lernen Sie die Geheimnisse des traditionellen Einkaufs kennen – was man auswählen 

und was man ablehnen sollte. Der Kochkurs selbst ist praxisorientiert und wird auf Englisch ab-

gehalten. Ihr Koch zeigt, wie man unterschiedliche Gerichte zubereitet, die Sie anschließend ge-

meinsam verspeisen. Nachmittag zur freien Verfügung. 

14. Tag: Sa., 20.06.2026 Reisterrassen und Tempel (F / ca. 40 km) Die Reisterrassen von 

Tegallalang sind berühmt! Tegallalang bildet zusammen mit den Dörfern Pejeng und Campuhan 

die prächtigste Reisterrassenlandschaft bei Ubud. Szenenwechsel: das Tal der Könige Balis ist der 

Gunung Kawi in Tampaksiring. Die Anlage von zehn Candi (Tempel) liegt wunderschön am Rand 

eines Flusstals. Die Candi wurden so gestaltet, dass sie an Tempelfassaden erinnern, sind in die 

Felswände beidseitig des Flusses Pekerisan eingelassen und sollen den Seelen alter Könige als 

Wohnstätte dienen. Mit Tirta Empul erleben Sie einen hinduistischen Tempelkomplex mit einer 

heiligen Bergquelle, dem Schauplatz einer legendären Sage über den Kampf zwischen Gut und 

Böse. Die Quellen speisen Becken, in denen die Gläubigen rituelle Reinigungen vornehmen. 

15. Tag: So., 21.06.2026 In den Süden Balis nach Sanur (F / ca. 30 km) Gegen Mittag fahren 

Sie die kurze Strecke von Ubud nach Sanur, wo Sie Ihr Badehotel beziehen. Optional können Sie 

am Nachmittag einen Ausflug zum Uluwatu-Tempel wahrnehmen. Er thront auf einer steilen 

Klippe mit perfektem Blick auf das Meer – man kann hier einen der schönsten Sonnenuntergänge 

auf Bali erleben. Im Amphitheater des Tempels erleben Sie (mit Sonnenuntergang) den traditio-

nellen Kecak-Tanz: ca. 50 Personen bieten ein beeindruckendes Schauspiel. 

16. & 17. Tag: Mo. & Di., 22.-23.06.2026  Strandvergnügen (F) Genießen Sie zwei Tage zur 

freien Verfügung mit Baden, Lesen, Yoga, Erkunden … 

18. Tag: Mi., 24.06.2026 Antritt der Rückreise (F / ca. 20 km) Am späteren Nachmittag fah-

ren Sie zum Flughafen Denpasar, wo für den Abend der Rückflug geplant ist. 

19. Tag: Do., 25.06.2026 Ende einer schönen Reise! Rückkehr nach Deutschland und Bus-

transfer zurück nach Magdeburg. 
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Im Reisepreis enthaltene Leistungen 

 Bustransfer Magdeburg – Flughafen Berlin und zurück 

 Linienflug mit Qatar Airways Airlines von Berlin nach 
Jakarta, zurück von Denpasar nach Berlin in der Eco-

nomy Class (jeweils via Doha) 

 Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren, Luftverkehrs-

abgaben und Kerosinzuschläge 

 1 aufzugebendes Gepäckstück zu max. 23 kg sowie 1 

Handgepäckstück pro Person 

 Transfer-, Ausflugs- und Besichtigungsfahrten im mo-

dernen Reisebus lt. Programm 

 Bahnfahrt Jakarta – Yogyakarta und Yogyakarta – Ma-

lang 

 Jeeptour Bromo-Nationalpark 

 16 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Bad oder 

Dusche/WC in Hotels der guten Mittelklasse 

 Early Check-In nach Ankunft in Jakarta 

 Verpflegung lt. Programm (F=Frühstück, M=Mittages-

sen bzw. Lunc-Box, A=Abendessen) 

 Kochkurs in Ubud 

 Örtliche, deutschsprechende Reiseleitung während der 

Rundreise vom 08.06.-21.06.2026 

 Lokale englischsprechende Guides an ausgewählten 

Sehenswürdigkeiten 

 Alle Eintrittsgelder zum Programm (darunter Tempelan-

lage Borobodur; Tempelanlage Prambanan; Rikschafahrt; Sunri-

setour am Bromo; Ijen-Kratertour; Schnorchelausflug Menjan-

gan; Yoga-Class im Hotel in Sanur) 

 Reisepreissicherungsschein 

 Reisebegleitung ab/bis Magdeburg 

Preis pro Person im DZ  € 3.890,- 

Preis pro Person im EZ  € 4.684,- 

Ausflug Uluwatu & Kecak-Tanz  € 17,- 

Mindestteilnehmerzahl  14 Personen 

Bei Nichterreichen dieser Mindestteilnehmerzahl kann B&T Tou-

ristik die Reise absagen. Die Absageerklärung muss dem Reisen-

den spätestens bis zum 07.05.2026 zugehen. 

Nicht im Preis inbegriffen 

o Einreiseformalitäten zur Einreise nach Indonesien, u.a. 

Visumbesorgung 

o Optionale Angebote während der Reise 

o Nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke 

o Ausgaben des persönlichen Bedarfs 

o Trinkgelder für Guide, Busfahrer, Hotelpersonal 

o Reiseliteratur 

o Reiseversicherungen (wir empfehlen den Abschluss 

 einer Reiserücktrittskosten-/ inkl. Reiseabbruchver- 

 sicherung sowie einer Reisekrankenversicherung)

Einreisebestimmungen 

Deutsche Staatsbürger benötigen zur Einreise nach Indonesien 

einen mindestens 6 Monate über das Reiseende hinaus gülti-

gen Reisepass mit ausreichend freien Seiten. 

Zur Einreise nach Indonesien benötigen deutsche Staatsbürger 

ein Visum (bis zu 30 Tage gültig), das vor Einreise online unter 

https://evisa.imigrasi.go.id/ beantragt werden kann. Die Kos-

ten betragen ca. 500.000 IDR. Über Bestimmungen für Rei-

sende mit anderer Nationalität / mit doppelter Staatsbürger-

schaft geben wir gerne Auskunft. 

Alle Reisenden nach Indonesien sind verpflichtet, innerhalb von 

drei Tagen vor Abreise die All Indonesia Arrival Card online un-

ter https://allindonesia.imigrasi.go.id/ oder über die All Indo-

nesia App (erhältlich im Google Play Store und im App Store) 

auszufüllen und einzureichen. 

Tourismusgebühr für Bali: Reisende müssen eine Tourismusge-

bühr bei Einreise nach Bali zahlen. Die Gebühr in Höhe von 

150.000 IDR (Stand 2024) wird pro Person erhoben. Reisende 

können die Gebühr über die folgende Website bezahlen: 

https://lovebali.baliprov.go.id. Alternativ kann sie über die 

“Love Bali”-App gezahlt werden. Reisende erhalten einen Zah-

lungsnachweis mittels QR-Code, den sie bei Einreise vorzeigen. 

Voraussichtliche Flugzeiten mit Qatar Airways 

07.06.2026 

09:40 Uhr ab Berlin – 16:20 Uhr an Doha 

18:35 Uhr ab Doha – 07:30 Uhr an Jakarta (+1) 

24.06.2026 

19:20 Uhr ab Denpasar – 23:40 Uhr an Doha 

25.06.2026 

02:20 Uhr ab Doha – 07:25 Uhr an Berlin 

Vorgesehene Unterkünfte 

08.06.-09.06.2026 Mercure Jakarta Batavia, Jakarta 

09.06.-12.06.2026 Gallery Prawirotaman, Yogyakarta 

12.06.-13.06.2026 Santika Premiere, Malang 

13.06.-14.06.2026 Jambuluk Poshtel, Bromo 

14.06.-16.06.2026 Ijen Resort, Ijen 

16.06.-18.06.2026 Menjangan Dynasty, Pemuteran 

18.06.-21.06.2026 Ananda Resort, Ubud 

21.06.-24.06.2026 Griya Santrian, Sanur 

 

 

Information und Anmeldung 

Reisebüro De Luna 

Große Diesdorfer Straße 227; 39108 Magdeburg 

Frau Anke Lauterbach 

℡ 0391 7327952 

 info@reisebuerodeluna.de 



 

 

 

 

 

Reiseveranstalter:  

B&T Touristik, eine Marke der 

Quality Travel Services Germany GmbH 

Frankfurter Straße 462, 51145 Köln 

Telefon: 02203-183 75 99 / E-Mail: service@bt-touristik.de 

 

Der/die Unterzeichnende meldet verbindlich an: 

(bitte in Druckbuchstaben ausfüllen; Schreibweise des 

Namens lt. maschinenlesbarer Zeile des Reisepasses) 
 

1. Name (Herr/Frau)       

Vorname(n)        

Straße Nr.        

PLZ/Ort         

Geb.-Datum     Nationalität    

Telefon        

E-Mail         

Hinweis: z.B. Vegetarier       

Kontakt Daheimgebliebene      
 

2. Name (Herr/Frau)       

Vorname(n)        

Straße Nr.        

PLZ/Ort         

Geb.-Datum     Nationalität    

Telefon        

E-Mail         

Hinweis: z.B. Vegetarier       
 

O Unterbringung im Doppelzimmer mit: 

 

 

(Sofern Sie nicht direkt eine/n Doppelzimmerpartner/in ange-

ben, wird der Reisepreis im Einzelzimmer belastet) 
 

O Unterbringung im Einzelzimmer (nur begrenzt verfügbar) 
 

Hinweis eingeschränkte Mobilität – Diese Reise ist für Perso-

nen mit eingeschränkter Mobilität nicht unbedingt geeignet. In 

Fällen eingeschränkter Mobilität nehmen Sie bitte vor einer An-

meldung Kontakt mit uns auf. 

Rücktrittsrecht des Reisenden – Der Reisende kann jederzeit 

vor Reisebeginn gegen Zahlung einer gemäß den Reisebedin-

gungen anfallenden Entschädigung vom Reisevertrag zurück-

treten. 

Reiseversicherung – Wir empfehlen den Abschluss einer Reise-

rücktrittskosten-/ inkl. Reiseabbruchversicherung sowie einer 

Reisekrankenversicherung inkl. Krankenrücktransport. Wir un-

terbreiten Ihnen hierzu gerne ein Angebot.

Reiseanmeldung zum Reisetermin 07.06. – 25.06.2026 

Reise-Nr.:  13341 / INDONESIEN 

Java brisant & Bali entspannt 

mit dem Reisebüro De Luna 

Information / Anmeldungen: 

Reisebüro De Luna 

Große Diesdorfer Straße 227; 39108 Magdeburg 

Frau Anke Lauterbach 

 0391 7327952 //  info@reisebuerodeluna.de 
 
 

Pauschalpreis pro Person: 

im Doppelzimmer   € 3.890,- 

im Einzelzimmer   € 4.684,- 

Mindestteilnehmerzahl:   14 Personen 

⃝  Ausflug Uluwatu & Kecak-Tanz  € 17,- 
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl kann B&T Touristik die 

Reise absagen. Die Absageerklärung muss dem Reisenden spätestens 

bis zum 07.05.2026 zugehen. 
 

Mit der Anmeldung bitten wir um eine Kopie der  

Bildseite des Reisepasses, vielen Dank. 
 

 

Zahlungsmodalitäten – Nach Vertragsabschluss (Eingang der 

Reisebestätigung beim Reisenden) wird gegen Aushändigung 

des Sicherungsscheins eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 15 % 

des Reisepreises. Die Restzahlung wird 28 Tage vor Reisebeginn 

ohne nochmalige Aufforderung fällig. 

Einreisebestimmungen – Deutsche Staatsbürger benötigen zur 

Einreise nach Indonesien einen mindestens 6 Monate über das 

Reiseende hinaus gültigen Reisepass mit ausreichend freien 

Seiten. 

Zur Einreise nach Indonesien benötigen dt. Staatsbürger ein Vi-

sum (bis zu 30 Tage gültig), das vor Einreise online unter 

https://evisa.imigrasi.go.id/ beantragt werden kann. Die Kos-

ten betragen ca. 500.000 IDR. Über Bestimmungen für Rei-

sende mit anderer Nationalität / mit doppelter Staatsbürger-

schaft geben wir gerne Auskunft. 

Alle Reisenden nach Indonesien sind verpflichtet, innerhalb von 

drei Tagen vor Abreise die All Indonesia Arrival Card online un-

ter https://allindonesia.imigrasi.go.id/ oder über die All Indo-

nesia App (erhältlich im Google Play Store und im App Store) auszu-

füllen und einzureichen. 

Tourismusgebühr Bali: Reisende müssen bei Einreise nach Bali 

eine Tourismusgebühr zahlen. Die Gebühr in Höhe von 150.000 

IDR (Stand 2024) wird p.P. erhoben. Reisende können die Ge-

bühr über die Website: https://lovebali.baliprov.go.id bezah-

len. Alternativ kann sie über die “Love Bali”-App gezahlt wer-

den. Ein Zahlungsnachweis erfolgt mittels QR-Code, der bei Ein-

reise vorzuzeigen ist. 

Ich versichere mit meiner Unterschrift, für die vertraglichen 

Verpflichtungen aller in der Anmeldung aufgeführten Personen 

einzustehen. Die Reisebedingungen haben vorgelegen und 

werden anerkannt. Die Datenschutzinformationen sowie das 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschal-

reise wurden mir ausgehändigt. 
 

 

          

Ort, Datum  Unterschrift (Vertragspartner/in) 
 

 

O   Bitte Bestätigung / Rechnung ressourcenschonend  

digital zusenden 

mailto:info@bt-touristik.de
https://evisa.imigrasi.go.id/
https://allindonesia.imigrasi.go.id/
https://lovebali.baliprov.go.id/


Veranstalter: B&T Touristik, eine Marke der QTSG GmbH, Frankfurter Straße 462, 51145 Köln,  02203 1837599,  service@bt-touristik.de 

Formblatt zur Unterrichtung des Reisenden 

bei einer Pauschalreise nach § 651a des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
 

Bei der Ihnen angebotenen Kombination von Reiseleistungen handelt es sich um eine Pauschalreise im Sinne der Richtlinie (EU) 

2015/2302. 

Daher können Sie alle EU-Rechte in Anspruch nehmen, die für Pauschalreisen gelten. Das Unternehmen Quality Travel Services Ger-

many GmbH (QTSG), Frankfurter Straße 462, 51145 Köln, trägt die volle Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der 

gesamten Pauschalreise. 

Zudem verfügt das Unternehmen Quality Travel Services Germany GmbH über die gesetzlich vorgeschriebene Absicherung für die 

Rückzahlung Ihrer Zahlungen und, falls der Transport in der Pauschalreise inbegriffen ist, zur Sicherstellung Ihrer Rückbeförderung 

im Fall seiner Insolvenz. 

 

Wichtigste Rechte nach der Richtlinie (EU) 2015/2302 

 Die Reisenden erhalten alle wesentlichen Informationen 

über die Pauschalreise vor Abschluss des Pauschalreisever-

trags. 

 Es haftet immer mindestens ein Unternehmer für die ord-

nungsgemäße Erbringung aller im Vertrag inbegriffenen 

Reiseleistungen. (Hier: QTSG) 

 Die Reisenden erhalten eine Notruftelefonnummer oder 

Angaben zu einer Kontaktstelle, über die sie sich mit dem 

Reiseveranstalter oder dem Reisebüro in Verbindung set-

zen können. (QTSG teilt diese Telefonnummern in den Rei-

seunterlagen mit.) 

 Die Reisenden können die Pauschalreise – innerhalb einer 

angemessenen Frist und unter Umständen unter zusätzli-

chen Kosten – auf eine andere Person übertragen. 

 Der Preis der Pauschalreise darf nur erhöht werden, wenn 

bestimmte Kosten (zum Beispiel Treibstoffpreise) sich er-

höhen und wenn dies im Vertrag ausdrücklich vorgesehen 

ist, und in jedem Fall bis spätestens 20 Tage vor Beginn der 

Pauschalreise. Wenn die Preiserhöhung 8 % des Pauschal-

reisepreises übersteigt, kann der Reisende vom Vertrag zu-

rücktreten. Wenn sich ein Reiseveranstalter das Recht auf 

eine Preiserhöhung vorbehält, hat der Reisende das Recht 

auf eine Preissenkung, wenn die entsprechenden Kosten 

sich verringern. (QTSG verzichtet auf das Recht der nach-

träglichen Preiseerhöhung.) 

 Die Reisenden können ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten und erhalten eine volle Erstat-

tung aller Zahlungen, wenn einer der wesentlichen Be-

standteile der Pauschalreise mit Ausnahme des Preises er-

heblich geändert wird. Wenn der für die Pauschalreise ver-

antwortliche Unternehmer die Pauschalreise vor Beginn 

der Pauschalreise absagt, haben die Reisenden Anspruch 

auf eine Kostenerstattung und unter Umständen auf eine 

Entschädigung. 

 Die Reisenden können bei Eintritt außergewöhnlicher Um-

stände vor Beginn der Pauschalreise ohne Zahlung einer 

Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten, beispielsweise 

wenn am Bestimmungsort schwerwiegende Sicherheits-

probleme bestehen, die die Pauschalreise voraussichtlich 

beeinträchtigen. 

 Zudem können die Reisenden jederzeit vor Beginn der Pau-

schalreise gegen Zahlung einer angemessenen und vertret-

baren Rücktrittsgebühr vom Vertrag zurücktreten. (Beach-

ten Sie hierzu die Reisebedingungen von QTSG.) 

 Können nach Beginn der Pauschalreise wesentliche Be-

standteile der Pauschalreise nicht vereinbarungsgemäß 

durchgeführt werden, so sind dem Reisenden angemes-

sene andere Vorkehrungen ohne Mehrkosten anzubieten. 

 Der Reisende kann ohne Zahlung einer Rücktrittsgebühr 

vom Vertrag zurücktreten (in der Bundesrepublik Deutsch-

land heißt dieses Recht „Kündigung“), wenn Leistungen 

nicht gemäß dem Vertrag erbracht werden und dies erheb-

liche Auswirkungen auf die Erbringung der vertraglichen 

Pauschalreiseleistungen hat und der Reiseveranstalter es 

versäumt, Abhilfe zu schaffen. 

 Der Reisende hat Anspruch auf eine Preisminderung und/o-

der Schadenersatz, wenn die Reiseleistungen nicht oder 

nicht ordnungsgemäß erbracht werden. 

 Der Reiseveranstalter leistet dem Reisenden Beistand, 

wenn dieser sich in Schwierigkeiten befindet. (QTSG leistet 

diesen Beistand unabhängig vom Verursacher der Schwie-

rigkeiten.) 

 Im Fall der Insolvenz des Reiseveranstalters werden Zahlun-

gen zurückerstattet. Tritt die Insolvenz des Reiseveranstal-

ters nach Beginn der Pauschalreise ein und ist die Beförde-

rung Bestandteil der Pauschalreise, so wird die Rückbeför-

derung der Reisenden gewährleistet. Quality Travel Ser-

vices Germany GmbH hat eine Insolvenzabsicherung mit 

der R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 

65189 Wiesbaden, info@ruv.de, Tel.: 0611 16750507, ab-

geschlossen. Die Reisenden können diese Einrichtung kon-

taktieren, wenn ihnen Leistungen aufgrund der Insolvenz 

von Quality Travel Services Germany GmbH verweigert 

werden. 

 

 

Webseite, auf der die Richtlinie (EU) 2015/2302 in der in das nationale Recht umgesetzten Form zu finden ist: 

www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de. 

mailto:info@ruv.de
http://www.umsetzung-richtlinie-eu2015-2302.de/


Veranstalter: B&T Touristik, eine Marke der QTSG GmbH, Frankfurter Straße 462, 51145 Köln,  02203 1837599,  service@bt-touristik.de 

Datenschutzinformationen 

gemäß EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

Stand: Dezember 2022 

Mit den nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen Überblick über 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und Ihre Rechte 

aus dem Datenschutzrecht. Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in 

welcher Weise genutzt werden, können Sie den nachfolgenden Ausführun-

gen entnehmen. 

Bitte geben Sie die Informationen auch an eventuell von Ihnen mitangemel-

dete Reiseteilnehmer weiter. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen 

können Sie sich wenden? 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Quality Travel Services Germany GmbH 

Frankfurter Straße 462 

51145 Köln 

Telefon: 02203 183 75 99 

Fax: 02203 183 75 95 
E-Mail: datenschutz@bt-touristik.de 

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 

Wir verarbeiten Daten, die wir im Rahmen der Abwicklung unserer Geschäftsbeziehung 

mit Ihnen erhalten. Die Daten erhalten wir direkt von Ihnen, z.B. im Rahmen einer Rei-

sebuchung oder einer anderen Auftragserteilung. 

Konkret verarbeiten wir für die Durchführung unserer Dienstleistungen: 

 Stammdaten zur Durchführung und zur Erfüllung der Reisedienstleistung. (z.B. 

Name und Anschrift des Reiseanmelders, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Na-

men der mitreisenden Personen sowie das Geburtsdatum aller Reisenden) 

 Ggfs. Legitimationsdaten bei der Beantragung von Visa 

 Daten im Zusammenhang mit der Zahlungsabwicklung 

 Korrespondenz 

 Daten Ihrer vergangenen bzw. bisherigen Buchungen und Aufenthalte soweit 

über uns gebucht 

 Werbe- und Vertriebsdaten 

 Gesundheitsdaten zum Schutz des oder der Reisenden (z.B. Lebensmittelunver-

träglichkeiten, Allergien) 

3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden Ihre Daten verwendet 

(Zweck der Verarbeitung)? 

Die nachfolgenden Informationen geben Aufschluss darüber, wozu und zu welchem 

Zweck wir Ihre Daten verarbeiten. 

a. Zur Erfüllung von Vertragspflichten (Art. 6 Abs. 1 b EU-DSGVO) 

Wir verarbeiten Ihre Daten zur Durchführung unserer Verträge mit Ihnen, d.h. insbeson-

dere zur Durchführung und Abwicklung der gebuchten Reisedienstleistungen. Die Zwe-

cke der Datenverarbeitung richten sich im Einzelnen nach den konkreten Reisedienst-

leistungen und den Vertragsunterlagen (z.B. Übernachtungen, Transfers, Flüge) 

b. Im Rahmen von Interessenabwägungen (Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO) 

Zur Wahrung berechtigter Interessen können Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung 

des Vertrages hinaus durch uns oder durch Dritte verwendet werden. Dies erfolgt zu 

folgenden Zwecken: 

 Unterstützung unserer Vertriebsorganisation bei der Reiseberatung und -be-

treuung und dem Vertrieb im Rahmen der Reisebetreuung 

 Weiterentwicklung von Reisedienstleistungen und Zusatzprodukten 

 Werbung, Kundenbetreuung, Markt- und Meinungsforschung 

 Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Strei-

tigkeiten 

 Prävention und Aufklärung von Straftaten 

 Gewährleistung der IT-Sicherheit und Verfügbarkeit des IT-Betriebs 

Unser Interesse an der jeweiligen Verarbeitung ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken 

und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur (effiziente Aufgabenerfüllung, Vertrieb, Ver-

meidung von Rechtsrisiken). Soweit es der konkrete Zweck gestattet, verarbeiten wir 

Ihre Daten pseudonymisiert oder anonymisiert. 

c. Auf Grund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a EU-DSGVO) 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten er-

teilt haben, ist diese jeweilige Einwilligung Rechtsgrundlage für die dort genannte Ver-

arbeitung. Zudem haben Sie ggfs. der werblichen Ansprache per Post, E-Mail oder per 

Newsletter zugestimmt. Sie können Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 

widerrufen. Dies gilt auch für Einwilligungserklärungen, die Sie uns gegenüber vor der 

Geltung der EU-DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, erteilt haben. Der Widerruf wirkt 

nur für zukünftige Verarbeitungen, nicht für bereits Erfolgte. Wenden Sie sich dazu bitte 

an unsere Kontaktadresse. 

d. Auf Grund von gesetzlichen Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 c EU-DSGVO) 

Wir unterliegen verschiedenen rechtlichen Verpflichtungen und gesetzlichen Anforde-

rungen (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Handelsgesetzbuch (HGB), Grundsätze ord-

nungsmäßiger Buchführung (GoB), Fluggastdatengesetz, EU-Pauschalreiserichtlinie, 

Steuergesetze). Zu den Zwecken der Verarbeitung gehören die Identitäts- und Alters-

prüfung, Betrugsprävention, die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflich-

ten sowie die Bewertung und Steuerung von Risiken. 

4. Wer bekommt meine Daten? 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt nur unter Wahrung der EU-DSGVO und nur soweit 

eine Rechtsgrundlage dies gestattet. Innerhalb unserer Organisation erhalten nur dieje-

nigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 

Pflichten oder zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben benötigen. 

Zusätzlich können folgende Stellen Ihre Daten erhalten: 

 von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 EU-DSGVO), die Ihre Daten wei-

sungsgebunden für uns verarbeiten 

 öffentliche Stellen und Institutionen (Finanzbehörden, Botschaften des Ziellan-

des) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung (Aufbe-

wahrungspflichten, Visa-Beschaffung, Einholen von Einreisebestimmungen) 

 sonstige Stellen, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt 

haben. 

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer unse-

rer Geschäftsbeziehung, was auch die Anbahnung und Abwicklung eines Reisevertrages 

umfasst. Zusätzlich unterliegen wir verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentati-

onspflichten. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation be-

tragen zwei bis maximal zehn Jahre. Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 

auf Basis Ihrer Einwilligung erfolgt bis auf Widerruf. 

6. Werden Daten in ein Drittland übermittelt? 

Wir übermitteln Ihre Daten in Staaten außerhalb der Europäischen Union nur, soweit 

dies zur Ausführung und Abwicklung der Reisedienstleistungen erforderlich oder gesetz-

lich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben (z.B. Fernreisen). 

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 

Sie haben das Recht auf Auskunft nach Art. 15 EU-DSGVO, das Recht auf Berichtigung 

nach Art. 16 EU-DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 EU-DSGVO, das Recht auf 

Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 EU-DSGVO, das Recht auf Widerspruch 

nach Art. 21 EU-DSVGO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 EU-

DSGVO. Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbe-

hörde nach Art. 77 EU-DSGVO bzw. § 19 BDSG. Beim Auskunftsrecht und beim Lö-

schungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 BDSG. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen 

Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Ge-

schäftsbeziehung erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet 

sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die 

Ausführung des Auftrages ablehnen müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht 

mehr durchführen können und ggfs. beenden müssen. 

9. Wie und wann kann ich von meinem Recht auf Widerspruch 

Gebrauch machen? 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, je-

derzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf-

grund von Art. 6 Abs. 1 f EU-DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Inte-

ressenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden 

Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeitet, es sei denn, wir können zwin-

gende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 

Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Der Widerspruch kann formfrei 

postalisch, telefonisch oder per Fax oder E-Mail erfolgen. 



Reisebedingungen 
 

Sehr geehrter Reiseteilnehmer, 
 

mit Ihrer Buchung bitten wir um Ihr Vertrauen für unser Reisean-

gebot. Dieses Vertrauen setzt die Kenntnis der gegenseitigen 

Rechte und Pflichten voraus. Die im Folgenden aufgeführten Reise-

bedingungen regeln deshalb das Vertragsverhältnis zwischen 

Ihnen, dem Reisenden, und uns, der Quality Travel Services Ger-

many GmbH mit den Marken Shalom Israel Reisen und B&T Touris-

tik (im Weiteren: Veranstalter), dem Reiseveranstalter der von 

Ihnen gebuchten Reise. Diese Reisebedingungen werden Inhalt des 

mit Ihnen abzuschließenden Reisevertrages, soweit sie nach den 

gesetzlichen Bestimmungen wirksam vereinbart sind. Außerdem 

weisen wir ausdrücklich auf die Rechte der Reisenden laut Form-

blatt zur Unterrichtung des Reisenden bei einer Pauschalreise nach 

§ 651a des Bürgerlichen Gesetzbuches hin. 
 

1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung, die schriftlich, mündlich oder fernmündlich erfolgen kann, bietet 

der Reisende dem Veranstalter den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Sie 

erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mitaufgeführten Teilneh-

mer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtun-

gen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch ausdrückli-

che und gesonderte Erklärung übernommen hat. 

Der Vertrag kommt mit der Annahme, die keiner besonderen Form bedarf, durch den 

Veranstalter zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsschluss wird der Veranstalter 

dem Reisenden die Reisebestätigung aushändigen. Weicht der Inhalt der Reisebestäti-

gung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Veranstalters vor, an 

das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage 

dieses neuen Angebotes zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem 

Reiseveranstalter die Annahme erklärt, was auch durch Zahlung der Anzahlung, des ge-

samten Reisepreises oder durch Reiseantritt geschehen kann. 

 

2. Bezahlung 
2.1 Der Veranstalter darf Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur 

fordern oder annehmen, wenn dem Reisenden der Sicherungsschein übergeben wurde. 

Nach Vertragsabschluss (Eingang der Reisebestätigung beim Reisenden) wird gegen Aus-

händigung des Sicherungsscheines eine Anzahlung fällig. Diese beträgt 15 % des Reise-

preises. Ist Bestandteil der Reise nach der Reiseausschreibung ein Flug mit einem sofort 

nach Buchung zu bezahlenden Flugticket, ist abweichend von Satz 2 gegen Mitteilung 

der ausführenden Fluggesellschaft, der Flugdaten und der Buchungsnummer eine An-

zahlung von 40 % zu leisten. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn fällig, so-

fern der Sicherungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8.2 

genannten Grund abgesagt werden kann. 

2.2 Leistet der Reisende die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht entsprechend 

den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Veranstalter berechtigt, nach Mahnung 

mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Reisenden mit Rücktrittskos-

ten gemäß Ziffer 5.2 Satz 2 bis 5.5 zu belasten, es sei denn, es läge bereits zu diesem 

Zeitpunkt ein zum Rücktritt berechtigender Reisemangel vor. 

 

3. Leistungen 
Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbeschrei-

bungen im Prospekt bzw. der Reiseausschreibung und aus den hierauf bezugnehmenden 

Angaben in der Reisebestätigung. 

Die im Prospekt bzw. der Ausschreibung enthaltenen Angaben sind für den Veranstalter 

bindend. Der Veranstalter behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, 

erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung der 

Prospekt- bzw. Ausschreibungsangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung 

selbstverständlich informiert wird. 

 

4. Leistungsänderungen 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt 

des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Veranstal-

ter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, soweit die 

Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der ge-

buchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-

berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Veranstalter 

ist verpflichtet, den Reisenden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unver-

züglich in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls wird er dem Reisenden eine kostenlose 

Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. 

Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende 

berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an ei-

ner mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage 

ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubie-

ten. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des Veranstalters 

über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu 

machen. 

 

5. Rücktritt durch den Reisenden 
5.1 Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Maß-

geblich ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. Dem Reisenden wird 

empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 

5.2 Tritt der Reisende vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert 

der Veranstalter den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann der Veranstalter, 

soweit der Rücktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder keine unvermeidbaren, außer-

gewöhnlichen Umstände am Bestimmungsort die Durchführung der Reise unmöglich 

machen oder erheblich beeinträchtigen, eine angemessenen Entschädigung für die ge-

troffenen Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen in Abhängigkeit vom jewei-

ligen Reisepreis verlangen. 

5.3 Der Veranstalter hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d.h. unter 

Berücksichtigung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vorgesehenen 

Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der 

Berechnung der Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendungen und gewöhnlich 

mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschä-

digung wird nach dem Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Reisenden 
beim Veranstalter wie folgt berechnet: 

a) bei Flugreisen mit sofort nach Buchung ausgestellten Flugtickets 

bis zum 22. Tag vor Reisebeginn   40 %, 

ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 

ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 

ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 

des Reisepreises; 

b) bei allen anderen Flugreisen 

bis zum 60. Tag vor Reisebeginn   15 %, 

ab dem 59. bis zum 30. Tag vor Reisebeginn  20 %, 

ab dem 29. bis zum 22. Tag vor Reisebeginn  40 %, 

ab dem 21. bis zum 15. Tag vor Reisebeginn  50 %, 

ab dem 14. bis zum   7. Tag vor Reisebeginn  60 %, 

ab dem   6. bis zum   1. Tag vor Reisebeginn  75 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 
des Reisepreises; 

c) bei allen anderen Reisen 

bis zum 30. Tag vor Reisebeginn   10 %, 

ab dem 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn   25 %, 

ab dem 21. bis 15. Tag vor Reisebeginn   40 %, 

ab dem 14. bis   7. Tag vor Reisebeginn   50 %, 

ab dem   6. bis   1. Tag vor Reisebeginn   60 %, 

am Tag des Reiseantritts oder bei Nichterscheinen  85 % 

des Reisepreises. 

5.4 Dem Reisenden bleibt es in jedem Fall unbenommen, dem Veranstalter nachzuwei-

sen, dass diesem überhaupt kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist, 

als die von ihm geforderte Pauschale. 

5.5 Der Veranstalter behält sich vor, in Abweichung von den vorstehenden Pauschalen 

eine höhere, konkrete Entschädigung zu fordern. In diesem Fall ist der Veranstalter ver-

pflichtet, die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung der ersparten Aufwen-

dungen und einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu 

beziffern und zu belegen. 

 

6. Umbuchungen 
Werden auf Wunsch des Reisenden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der 

innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibung liegt, Änderungen 

hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft 

oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchung), kann der Veranstalter bis zum 

30. Tag vor Reisebeginn ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro Reisendem erheben. 

Umbuchungswünsche des Reisenden, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, so-

fern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu 

den Bedingungen gemäß Ziffer 5.2 bis 5.5 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-

führt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten ver-

ursachen. 

 

7. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Veranstalter bei den 

Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Ver-

pflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn 

einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 

 

8. Rücktritt und Kündigung durch den Veranstalter 
Der Veranstalter kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurück-

treten oder nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen: 

8.1 Ohne Einhaltung einer Frist 

Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet einer Abmahnung des Ver-

anstalters nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, 

dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der Veranstalter, 

so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich jedoch den Wert der erspar-

ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-

weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, ein-

schließlich der ihm von Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. 



8.2 Bis 30 Tage vor Reiseantritt 

Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Mindestteil-

nehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Min-

destteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der Veranstalter verpflichtet, den 

Reisenden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 

Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzu-

leiten. Der Reisende erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Der Rei-

sende kann im Falle der Kündigung durch den Veranstalter die Teilnahme an einer min-

destens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, 

eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 

Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach Zugang der Kündigung des Veranstal-

ters diesem gegenüber geltend zu machen. 

8.3 Vor Reisebeginn 

Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zurücktreten, wenn er aufgrund un-

vermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände an der Erfüllung des Vertrages gehindert 

ist. In diesem Fall verliert der Veranstalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis 

und hat bereits geleistete Zahlungen unverzüglich zu erstatten. 

 

9. Haftung des Veranstalters 
9.1 Der Reiseveranstalter haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kauf-

manns für 

- die gewissenhafte Reisevorbereitung; 

- die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 

- die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen und Reiseausschreibun-

gen angegebenen Reiseleistungen, sofern der Veranstalter nicht gemäß Ziff. 3 

vor Vertragsschluss eine Änderung der Prospektangaben erklärt hat; 

- die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen. 

9.2 Der Veranstalter haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrau-

ten Person. 

 

10. Gewährleistung 
10.1 Abhilfe 

Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende unter Vorgabe einer 

angemessenen Frist Abhilfe verlangen. Der Fristsetzung bedarf es nicht, wenn sofortige 

Abhilfe geboten ist. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen un-

verhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe 

schaffen, dass er eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 

Ist die Beförderung des Reisenden an den Ort der Abreise oder an einen anderen Ort, 

auf den sich die Vertragsparteien geeinigt haben (Rückbeförderung), vom Vertrag er-

fasst und aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnlicher Umstände nicht möglich, trägt 

der Veranstalter die Kosten für die notwendige Unterbringung des Reisenden für höchs-

tens drei Nächte, mit einer Ausnahmeregelung für schutzbedürftige Personen, möglichst 

in einer Unterkunft, die der im Vertrag vereinbarten gleichwertig ist. 

10.2 Minderung des Reisepreises 

Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 

entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis 

ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise 

in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minde-

rung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzei-

gen. 

10.3 Kündigung des Vertrages 

Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der Veran-

stalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rah-

men der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse 

und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. 

Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem 

Veranstalter erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 

Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Veranstalter ver-

weigert wird oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes 

Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

Der Reisende schuldet dem Veranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistun-

gen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse wa-

ren. 

10.4 Schadensersatz 

Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz we-

gen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Um-

stand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat. 

 

11. Beschränkung der Haftung / Anrechnung 
11.1 Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden 

sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, 

 soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig her-

beigeführt wird oder 

 soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 

allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. 

11.2 Die Haftungsbeschränkung für Sachschäden bei deliktischer Haftung, die nicht auf 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, beträgt je Reisegast und Reise 4.100,- €. 
Liegt der Reisepreis über 1.366,- €, ist die Haftung auf die Höhe des dreifachen Reise-
preises beschränkt. 

11.3 Der Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leis-

tungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, 

Theaterbesuche, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als 

Fremdleistung gekennzeichnet werden. 

11.4 Ein Schadensersatzanspruch gegen den Veranstalter ist insoweit beschränkt oder 

ausgeschlossen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beru-

henden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringen-

den Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leis-

tungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend ge-

macht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist. 

11.5 Kommt dem Veranstalter die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so 

regelt sich die Haftung nach den Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung 

mit den internationalen Abkommen, insbesondere den Bestimmungen von Warschau, 

Den Haag und Guadelajara. Diese Abkommen beschränken in der Regel die Haftung des 

Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigungen 

von Gepäck. Sofern der Veranstalter in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach 

den für diese geltenden Bestimmungen. 

11.6 Hat der Reisende gegen den Veranstalter einen Anspruch auf Schadensersatz oder 

Reisepreisminderung, so muss er sich den Betrag anrechnen lassen, den er aufgrund 

desselben Ereignisses als Entschädigung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte 

oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften erhalten hat (insbesondere ge-

mäß EU-Fluggastrechte-Verordnung, EU-Verordnung über Fahrgastrechte im Eisen-

bahnverkehr, EU-Verordnung über die Unfallhaftung von Beförderern von Reisenden 

auf See, EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im See- und Binnenschiffsverkehr und 

die EU-Verordnung über die Fahrgastrechte im Kraftomnibusverkehr). 

 

12. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der ge-

setzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering 

zu halten. 

Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der vom 

Veranstalter eingesetzten Reiseleitung oder, wenn eine solche nicht eingesetzt und auch 

nicht vertraglich geschuldet ist, dem Veranstalter direkt unter der in der Reiseausschrei-

bung und der Reisebestätigung angegebenen Anschrift zur Kenntnis zu geben. Die Män-

gelanzeige kann auch bei dem Reisevermittler erfolgen, über den die Reise gebucht 

wurde. Unterlässt es der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein An-

spruch auf Minderung nicht ein. 

Bei Flugreisen sind nach dem Montrealer Übereinkommen Gepäckschäden innerhalb 

von 7 Tagen und Gepäckverspätungen innerhalb von 21 Tagen nach Aushändigung des 

Gepäcks schriftlich bei der Fluggesellschaft zu melden. 

 

13. Verjährung, Abtretungsverbot 
13.1 Vertragliche Ansprüche des Reisenden gemäß § 651i Absatz 3 verjähren in zwei 

Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden 

sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu 

dem Tag gehemmt, an dem der Veranstalter die Ansprüche schriftlich zurückweist. An-

sprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 

13.2 Eine Abtretung jedweder Ansprüche des Reisenden aus Anlass der Reise, gleich aus 

welchem Rechtsgrund, an Dritte, auch an Ehegatten, ist genauso ausgeschlossen, wie 

deren gerichtliche Geltendmachung in eigenem Namen. 

 

14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Der Veranstalter steht dafür ein, den Reisenden über Bestimmungen von Pass-, Visa- 

und Gesundheitsvorschriften des Bestimmungslandes sowie deren eventuelle Änderun-

gen vor Reiseantritt zu unterrichten. 

Der Veranstalter haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 

Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Reisende den Veranstalter 

mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der Veranstalter die Verzögerung zu 

vertreten hat. Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise 

wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung 

von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen 

zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtin-

formation des Veranstalters bedingt sind. 

 

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-

samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. 

 

16. Gerichtsstand 
Der Reisende kann den Reiseveranstalter nur an dessen Sitz verklagen. 
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